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I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 
 
 

Art. 1 Zweck 
 

1. Mit dem Anschluss an die "Sammelstiftung 2. Säule der Neuen Aargauer Bank (NAB-2)" (nachstehend 
Stiftung genannt) bezwecken die angeschlossenen Arbeitgeber, ihre Arbeitnehmer sowie deren Angehöri-
ge und Hinterlassenen im Rahmen dieses Reglements gegen die wirtschaftlichen Folgen von Alter, Tod 
und Invalidität zu schützen. 

 
Der Arbeitgeber kann sich der Vorsorge seiner Arbeitnehmer anschliessen. 
 

2. Die Stiftung ist im Register für die berufliche Vorsorge eingetragen und untersteht der Aufsicht des Amtes 
für berufliche Vorsorge und Stiftungsaufsicht des Kantons Aargau. Die Stiftung garantiert für die BVG-
Basisvorsorge mindestens die Leistungen gemäss BVG. 

 
3. Die Organisation der Stiftung ist in der Stiftungsurkunde und dem Organisationsreglement geregelt. 

 
 

Art. 2 Vorsorgewerk 
 

Die Stiftung führt für jeden Arbeitgeber, der mit ihr eine Anschlussvereinbarung abgeschlossen hat, ein 
gesondertes Vorsorgewerk.  

 
 

Art. 3 Inhalt des Vorsorgereglements 
 

1. Die Beziehungen zwischen der Stiftung und den versicherten oder anspruchsberechtigten Personen wer-
den durch das vorliegende Vorsorgereglement und, soweit es um die Art und Höhe der Vorsorgeleistun-
gen sowie deren Finanzierung geht, für jedes Vorsorgewerk durch einen Vorsorgeplan geregelt. Dieser ist 
Bestandteil des Vorsorgereglements. Jedem aufzunehmenden Arbeitnehmer ist ein Vorsorgeplan sowie 
auf Wunsch auch ein Vorsorgereglement auszuhändigen. Das Vorsorgereglement kann auch von der 
Homepage der NAB-2 Sammelstiftung heruntergeladen werden (www.nab-2futura.ch / Service / Down-
loads / Reglemente). 

 
2. Die Bestimmungen des vorliegenden Vorsorgereglements sind immer dann gültig, wenn im Vorsorgeplan 

nichts anderes geregelt wird. 
 

3. Bestehen für die BVG-Basisvorsorge und die weitergehende Vorsorge getrennte Vorsorgepläne, so gelten 
die in diesem Vorsorgereglement enthaltenen Bestimmungen über die BVG-Minimalleistungen nur für die 
BVG-Basisvorsorge. 

 
 

Art. 4 Eingetragene Partnerschaft 
 

Der im Sinne des Bundesgesetzes über die eingetragene Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare vom 
18.06.2004 eingetragene Partner ist einem Ehegatten gleichgestellt. 

 
 

Art. 5 Altersbestimmung 
 

Das für die Aufnahme, die Bemessung der Höhe der Beiträge, der Altersgutschriften und die Bemessung 
der Mindestleistung im Freizügigkeitsfall massgebende Alter ergibt sich aus der Differenz zwischen dem 
laufenden Kalenderjahr und dem Geburtsjahr. 

 
 

Art. 6 Aufnahme in die Personalvorsorge 
 

1. In die Personalvorsorge werden alle Arbeitnehmer aufgenommen, die dem im Vorsorgeplan genannten 
Versichertenkreis angehören. 

 
In die BVG-Basisvorsorge werden alle Arbeitnehmer aufgenommen, die einen Jahreslohn von mehr als 
dem in Art. 2 Abs. 1 BVG genannten Betrag beziehen, sofern das Arbeitsverhältnis unbefristet oder auf 
mehr als 3 Monate befristet ist. Wird ein auf höchstens 3 Monate befristetes Arbeitsverhältnis über diese 
Dauer verlängert, so ist der Arbeitnehmer ab dem Zeitpunkt der Vereinbarung der Verlängerung in die 
Personalvorsorge aufzunehmen. 

 
2. Die Aufnahme in die weitergehende Vorsorge richtet sich nach den Bestimmungen des Vorsorgeplans. 

 
3. Die in die Personalvorsorge aufgenommenen Arbeitnehmer und Arbeitgeber werden nachfolgend versi-

cherte Personen genannt. 
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Art. 7 Zeitpunkt der Aufnahme 

 
1. Die Aufnahme in die Personalvorsorge erfolgt für die Risiken Tod und Invalidität am 1. Januar nach 

Vollendung des 17. Altersjahres für die Altersleistungen am 1. Januar nach Vollendung des 24. Altersjah-
res. 

 
2. Personen, die bei der Aufnahme in die Personalvorsorge teilweise invalid sind, werden nur für den Teil 

versichert, der dem Grad der Erwerbsfähigkeit entspricht. 
 
3. Der Arbeitgeber meldet der Stiftung die aufnahmepflichtigen Personen im Zeitpunkt der Aufnahme, spä-

testens aber innert 30 Tagen nach Erfüllung der Aufnahmekriterien. 
 
 

Art. 8 Ausnahmen von der Aufnahmepflicht 
 

Nicht in die Personalvorsorge aufgenommen werden: 
 
– Arbeitnehmer, die das Pensionsalter bereits erreicht oder überschritten haben und nicht noch der ob-

ligatorischen Vorsorge unterstehen; 

– Arbeitnehmer, die bei dem angeschlossenen Arbeitgeber nebenberuflich tätig sind und bereits an-
derweitig für eine hauptberufliche Erwerbstätigkeit obligatorisch versichert sind oder im Hauptberuf 
eine selbständige Erwerbstätigkeit ausüben; 

– Arbeitnehmer, die im Sinne der Eidgenössischen Invalidenversicherung mindestens zu 70% invalid 
sind; 

– Arbeitnehmer, die nicht oder voraussichtlich nicht dauernd in der Schweiz tätig sind und im Ausland 
genügend versichert sind, sofern sie die Befreiung von der Aufnahme in die Personalvorsorge bean-
tragen. 

 
 

Art. 9 Befristet angestellte Arbeitnehmer 
 

Arbeitnehmer mit befristeten Anstellungen oder Einsätzen sind der obligatorischen Versicherung unter-
stellt, wenn: 
 
– das Arbeitsverhältnis ohne Unterbruch über die Dauer von drei Monaten hinaus verlängert wird: In 

diesem Fall ist der Arbeitnehmer von dem Zeitpunkt an versichert, in dem die Verlängerung verein-
bart wurde;  

– mehrere aufeinanderfolgende Anstellungen beim gleichen Arbeitgeber oder Einsätze für das gleiche 
verleihende Unternehmen insgesamt länger als drei Monate dauern und kein Unterbruch drei Monate 
übersteigt: In diesem Fall ist der Arbeitnehmer ab Beginn des insgesamt vierten Arbeitsmonats ver-
sichert; wird jedoch vor dem ersten Arbeitsantritt vereinbart, dass die Anstellungs- oder Einsatzdauer 
insgesamt drei Monate übersteigt, so ist der Arbeitnehmer ab Beginn des Arbeitsverhältnisses ver-
sichert. 

 
 

Art. 10 Beginn und Auflösung der Vorsorge  
 

1. Die Vorsorge beginnt mit dem Antritt des Arbeitsverhältnisses. 
 
2. Die Vorsorge endet mit der Auflösung des Arbeitsverhältnisses, soweit kein Anspruch auf Alters-, Todes-

fall- oder Invaliditätsleistungen besteht. 
 
3. Bei unbezahltem Urlaub kann die gesamte Vorsorge oder auch nur die Risikovorsorge auf Antrag der ver-

sicherten Person unter Regelung der Beitragspflicht weitergeführt werden. 
 
4. Sinkt der AHV-Jahreslohn einer versicherten Person voraussichtlich dauernd unter den in Art. 2 Abs. 1 

BVG genannten Betrag, erlischt der Anspruch auf Invaliditäts- und auf Todesfallleistungen, welche das im 
Zeitpunkt des Todes vorhandene Sparkapital übersteigen. 

 
5. Ändert die versicherte Person ihren Beschäftigungsgrad für die Dauer von mindestens 6 Monaten, werden 

die Vorsorgeleistungen und die Beiträge neu berechnet. Der persönliche Vorsorgeausweis wird den neuen 
Lohnverhältnissen angepasst. 
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Art. 11 Vorsorgeschutz 

 
1. Definitiver Vorsorgeschutz 

 
Für die Mindestleistungen gemäss BVG sowie für die mit der eingebrachten Freizügigkeitsleistung erwor-
benen Leistungen (soweit sie bei der früheren Vorsorgeeinrichtung ohne Vorbehalt versichert waren) ist 
der Vorsorgeschutz definitiv und ohne Vorbehalt. 
 
Für die übrigen Leistungen ist der Vorsorgeschutz definitiv, sofern die versicherte Person bei Versiche-
rungsbeginn voll arbeitsfähig ist und die reglementarischen Leistungen bestimmte, von der Stiftung festge-
legte Grenzen nicht übersteigen. Andernfalls sind diese Leistungen vorerst nur provisorisch versichert. 
 
Als nicht voll arbeitsfähig im Sinne dieser Bestimmungen gilt eine versicherte Person, die bei Versiche-
rungsbeginn 
 
– aus gesundheitlichen Gründen ganz oder teilweise der Arbeit fernbleiben muss 

– Taggelder infolge von Krankheit oder Unfall bezieht 

– bei einer staatlichen Invalidenversicherung angemeldet ist 

– eine Rente wegen teilweiser oder vollständiger Invalidität bezieht, oder 

– aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr ihrer Ausbildung und ihren Fähigkeiten entsprechend voll 
beschäftigt werden kann. 

 
2. Provisorischer Vorsorgeschutz  

 
Die Stiftung orientiert die versicherte Person, falls bestimmte Leistungen nur provisorisch versichert wer-
den können und verlangt von ihr ergänzende Angaben über ihre gesundheitlichen Verhältnisse (Ergän-
zung zur Anmeldung). Bei Bedarf kann zudem eine Auskunft bei einem Arzt eingeholt oder eine ärztliche 
Untersuchung verlangt werden. 
 
Tritt während der Dauer des provisorischen Vorsorgeschutzes ein Vorsorgefall ein, so werden 
 
– die Leistungen, die mit der eingebrachten Freizügigkeitsleistung erworben wurden und bei der frühe-

ren Vorsorgeeinrichtung mit Vorbehalt versichert waren, unter Berücksichtigung dieses Vorbehaltes 
erbracht 

– die übrigen provisorisch versicherten Leistungen nicht erbracht, wenn der Vorsorgefall auf eine Ursa-
che (Unfall, Krankheit, Gebrechen) zurückzuführen ist, die schon vor Beginn des provisorischen Vor-
sorgeschutzes bestanden hat. 

 
Aufgrund der eingereichten Unterlagen kann für die Risiken Invalidität und Tod ein Vorbehalt aus gesund-
heitlichen Gründen angebracht werden. Die Dauer des Vorbehaltes beträgt maximal fünf Jahre und be-
ginnt mit dem Versicherungsbeginn respektive mit der Erhöhung der Leistungen. Ein bei der früheren Vor-
sorgeeinrichtung bestehender Vorbehalt kann aufrechterhalten werden, wobei die bereits abgelaufene 
Vorbehaltsdauer angerechnet wird. Tritt während der Vorbehaltsdauer ein Vorsorgefall ein, so bleibt die 
Einschränkung der Leistungen auch nach Ablauf der Vorbehaltsdauer bestehen. 
 
Die Stiftung teilt dem Arbeitgeber und der versicherten Person schriftlich mit, ob der Vorsorgeschutz nor-
mal oder mit einem Vorbehalt gewährt wird. Mit dieser Mitteilung ist der Vorsorgeschutz dann definitiv. 

 
 

3. Erhöhung der Vorsorgeleistungen 
 

Bei Erhöhung der Vorsorgeleistungen gelten die vorstehenden Bestimmungen sinngemäss für die zusätz-
lich zu versichernden Leistungen. 

 
 

Art. 12 Auskunfts- und Meldepflicht der versicherten Person 
 

1. Hat die versicherte Person mehrere Vorsorgeverhältnisse und überschreitet die Summe aller ihrer AHV-
beitragspflichtigen Löhne und Einkommen das Zehnfache des oberen BVG-Grenzbetrages, so muss sie 
die Stiftung über die Gesamtheit ihrer Vorsorgeverhältnisse sowie die darin versicherten Löhne und Ein-
kommen informieren. 

 
2. Die versicherte Person hat der Stiftung Einsicht in die Abrechnungen über die Austrittsleistung aus dem 

früheren Vorsorgeverhältnis zu gewähren. Sie muss ihr ausserdem beim Eintritt sowie bei späteren Leis-
tungserhöhungen Auskünfte über ihren Gesundheitszustand erteilen, soweit diese für die Abschätzung 
der Risiken erforderlich sind. Die Stiftung kann den Besuch eines Vertrauensarztes verlangen. 

 
3. Hat die versicherte Person eine erhebliche Gefahrentatsache, die sie kannte oder kennen musste, nicht 

angezeigt, ist die Stiftung berechtigt, die Vorsorgeleistungen bis auf die gesetzliche Minimalvorsorge nach 
BVG zu reduzieren. 
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4. Die versicherte Person hat Änderungen des Zivilstandes oder Entstehung bzw. Wegfall von Unterstüt-

zungspflichten jeweils innert 30 Tagen dem Arbeitgeber zuhanden der Stiftung mitzuteilen. 
 
5. Die Bezügerinnen und Bezüger von Invaliditäts- oder Hinterlassenenleistungen haben der Stiftung Aus-

kunft über allfällige anrechenbare Einkünfte (z.B. in- und ausländische Sozialleistungen, Leistungen ande-
rer Pensionskassen, weiterhin erzieltes Erwerbseinkommen) und das Eingehen einer neuen Lebenspart-
nerschaft, Ehe oder eingetragenen Partnerschaft zu geben. 

 
6. Beim Austritt aus dem Vorsorgewerk hat die versicherte Person der Stiftung rechtzeitig im Voraus anzu-

zeigen, an welche neue Vorsorgeeinrichtung oder an welche Freizügigkeitseinrichtung die Austrittsleistung 
zu überweisen ist. 

 
7. Die Stiftung lehnt jede Haftung für allfällige nachteilige Folgen ab, die sich aus einer Verletzung der vor-

genannten Pflichten für die versicherte Person oder für deren Anspruchsberechtigte ergeben. 
 
 

Art. 13 Auskunftspflicht der Stiftung 
 

1. Bei der Aufnahme sowie bei Änderungen der Vorsorgeleistungen, mindestens jedoch einmal im Jahr, er-
hält die versicherte Person einen persönlichen Ausweis, der die für sie geltenden Angaben über ihre Per-
sonalvorsorge enthält.  

 
2. Auf Anfrage erteilt die Stiftung der versicherten Person weitere Auskünfte über ihre Vorsorge und die Ge-

schäftstätigkeit der Stiftung. 
 
3. Jede versicherte Person kann verlangen, dass ihr die Stiftung alle über sie verwalteten Daten mitteilt und 

falls fehlerhaft berichtigt. 
 
 

Art. 14 Eintrittsleistung 
 

1. Die versicherte Person ist verpflichtet, die Freizügigkeitsleistungen aus früheren Vorsorge- oder Freizü-
gigkeitseinrichtungen in die Stiftung einzubringen. 

 
2. Die eingebrachten Freizügigkeitsleistungen werden zur Erhöhung des Sparkapitals verwendet. 

 
 
 
II. LOHNBEGRIFFE 
 
 

Art. 15 Jahreslohn 
 

1. Als Jahreslohn gilt der vertraglich vereinbarte Lohn unter Berücksichtigung der für das laufende Jahr be-
reits vereinbarten Änderungen. Lohnteile, die nur gelegentlich anfallen (wie Überstunden und Gratifikatio-
nen), werden nicht berücksichtigt. 

 
2. Der Jahreslohn wird durch den Arbeitgeber festgelegt und der Stiftung jeweils per 1. Januar bzw. bei der 

Aufnahme gemeldet. 
 
3. Ist die versicherte Person weniger als ein Jahr lang beim Arbeitgeber beschäftigt (z.B. bei saisonalen und 

temporären Arbeitsverhältnissen) gilt als Jahreslohn der Lohn, den sie bei ganzjähriger Beschäftigung er-
zielen würde. 

 
4. Für eine versicherte Person, deren Beschäftigungsgrad und Einkommenshöhe stark schwankt, ist der 

durchschnittliche Jahreslohn der entsprechenden Berufsgruppe massgebend. Die hierfür massgebenden 
Werte sind gegebenenfalls im Vorsorgeplan festgelegt. 

 
5. Eine versicherte Person, die auch noch bei einem oder mehreren anderen Arbeitgebern tätig ist, kann die 

dort erzielten Lohnbestandteile im Rahmen dieses Vorsorgereglements nicht versichern. 
 
6. Der Arbeitgeber meldet der Stiftung jährlich die ab dem nächsten 1. Januar geltenden Jahreslöhne, damit 

die Vorsorgeleistungen den neuen Lohnverhältnissen angepasst werden können. Geht bis Ende Januar 
des neuen Versicherungsjahres keine Meldung ein, so gelten die bisherigen Jahreslöhne weiterhin. 

 
 

Art. 16 Versicherter Lohn 
 

1. Der versicherte Lohn ist im Vorsorgeplan definiert. Die dort allenfalls angegebenen Koordinationsabzüge, 
Mindest- und Höchstbeträge werden durch die Stiftung, soweit notwendig, den bundesrechtlichen Vor-
schriften angepasst. Der versicherte Lohn darf in der Gesamtheit über alle bestehenden Vorsorgeverhält-
nisse das AHV-beitragspflichtige Einkommen sowie das Zehnfache des oberen BVG-Grenzbetrages nicht 
übersteigen. 
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Für versicherte Personen, die am 1. Januar 2006 das 50. Altersjahr vollendet haben und zu diesem Zeit-
punkt bereits in dieser Stiftung versichert waren, gilt die Begrenzung des versicherten Lohnes auf das 
Zehnfache des oberen BVG-Grenzbetrages für die Bemessung der Hinterlassenen- und Erwerbsunfähig-
keitsleistungen nicht. 

 
2. Sinkt der Jahreslohn einer versicherten Person vorübergehend wegen Krankheit, Unfall, Arbeitslosigkeit, 

Mutterschaft oder aus ähnlichen Gründen, so behält der bisherige versicherte Lohn grundsätzlich seine 
Gültigkeit, solange die Lohnfortzahlungspflicht des Arbeitgebers nach Art. 324a OR bestehen würde oder 
ein Mutterschaftsurlaub nach Art. 329f OR dauert. Die versicherte Person kann jedoch die Herabsetzung 
verlangen. 

 
3. Im Vorsorgeplan kann festgehalten werden, dass allfällige Koordinationsabzüge, Mindest- und Höchstbe-

träge für Teilzeitbeschäftigte entsprechend dem tatsächlichen Ausmass ihrer Erwerbstätigkeit festgelegt 
werden. 

 
 

Art. 17 Versicherter Lohn bei Invalidität 
 

1. Wird eine versicherte Person vollständig arbeitsunfähig, so bleibt für ihre Versicherung der unmittelbar vor 
Beginn der Invalidität gültige Lohn konstant. 

 
2. Wird eine versicherte Person teilweise arbeitsunfähig, so wird ihre Versicherung aufgeteilt in einen dem 

Grad der Erwerbsfähigkeit entsprechenden "aktiven" Teil und einen dem Grad der Arbeitsunfähigkeit ent-
sprechenden "invaliden" Teil. Für die Lohnaufteilung wird derjenige Lohn zugrunde gelegt, der unmittelbar 
vor Beginn der Invalidität gültig war. Die Aufteilung erfolgt aufgrund des Leistungsgrades gemäss Art. 23 
Ziff. 5. Die allenfalls im Vorsorgeplan erwähnten Grenzbeträge werden entsprechend reduziert. 
 
Der dem "invaliden" Teil der Versicherung zu Grunde gelegte versicherte Lohn bleibt konstant. 

 
Im "aktiven" Teil der Versicherung wird das im Rahmen der Erwerbstätigkeit erzielte Einkommen als Jah-
reslohn betrachtet. Das gleiche gilt für Personen, die bei der Aufnahme teilweise arbeitsunfähig sind. 

 
3. Der versicherte Lohn in der BVG-Basisvorsorge entspricht im Minimum dem Mindestlohn gemäss BVG. 
 

 
 
III. VORSORGELEISTUNGEN 
 
 

Art. 18 Leistungsübersicht 
 

1. Im Vorsorgeplan ist festgehalten, welche der nachfolgend aufgeführten Leistungen versichert sind: 
 

a. bei Erreichen des Pensionsalters: 

– Altersrente     Art. 21 

– Pensionierten-Kinderrente  Art. 22 

 

b. bei Invalidität: 

– Invalidenrente   Art. 24 

– Invaliden-Kinderrente  Art. 25 

– Beitragsbefreiung   Art. 26 

 

c. bei Tod: 

– Ehegattenrente   Art. 29 

– Lebenspartnerrente   Art. 30 

– Waisenrente   Art. 31 

– Todesfallkapital   Art. 32 

 
2. Weitere Vorsorgeleistungen werden allenfalls gestützt auf einen Beschluss der Personalvorsorge-

Kommission (Ermessensleistungen aus den freien Mitteln) ausgerichtet, soweit damit keine versiche-
rungstechnischen Risiken verbunden sind. 
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Art. 19 Sparkapital 

 
1. Für jede versicherte Person wird ein Sparkapital gebildet. 
 
2. Das Sparkapital setzt sich insbesondere zusammen aus: 

 
– den Sparbeiträgen 

– den eingebrachten Freizügigkeitsleistungen aus früheren Vorsorgeverhältnissen 

– weiteren Einkaufsleistungen und Einlagen (wie bspw. Rückzahlungen aus Vorbezügen für Wohnei-
gentum und Übertragungen infolge Ehescheidung) 

– den Zinsen 

Ein aus allfälligen Einkäufen für vorzeitige Pensionierung resultierendes Sparkapital wird gesondert ge-
führt. 

Dieses Sparkapital und die daraus berechnete voraussichtliche Altersrente werden bei der Bemessung 
der Höhe der Invaliditäts- und Hinterlassenenrenten nicht berücksichtigt. 

Das Sparkapital vermindert sich um: 
 

– Vorbezüge im Rahmen der Wohneigentumsförderung 

– Teilauszahlungen infolge Ehescheidung 
 

3. Die Höhe der jährlichen Sparbeiträge richtet sich nach dem Vorsorgeplan. 
 
4. Der Zins wird auf dem Stand des Sparkapitals am Ende des Vorjahres berechnet und am Ende jedes Ka-

lenderjahres dem Sparkapital gutgeschrieben. 
 
5. Einlagen oder Bezüge werden im betreffenden Jahr pro rata verzinst. 
 
6. Tritt ein Vorsorgefall ein oder scheidet eine versicherte Person während des Jahres aus, wird der Zins für 

das laufende Jahr auf dem Stand des Sparkapitals am Ende des Vorjahres anteilsmässig bis zum Zeit-
punkt berechnet, in dem der Vorsorgefall eingetreten ist bzw. die Freizügigkeitsleistung erbracht wird. 

 
7. Der Zinssatz entspricht im obligatorischen Bereich (BVG) mindestens dem vom Bundesrat festgelegten 

Mindestzinssatz. 
 
 

Art. 20 Voraussichtliches Sparkapital im Pensionsalter 
 

Das voraussichtliche Sparkapital im Pensionsalter besteht aus 
 
– dem vorhandenen Sparkapital mit Zins für die fehlenden Jahre bis zum Pensionsalter, zuzüglich 

– der Summe der Sparbeiträge für die bis zum Pensionierungsalter fehlenden Jahre mit Zins. 

Die Basis für die Berechnung der Sparbeiträge bildet der letzte volle versicherte Lohn der versicherten 
Person. 

 
 
 
IV. ALTERSLEISTUNGEN 
 
 

Art. 21 Altersrente 
 

1. Der Anspruch auf die Altersrente entsteht, wenn die versicherte Person das Pensionsalter erreicht. 
 

Das Pensionsalter richtet sich nach dem Vorsorgeplan. 
 
2. Die Höhe der jährlichen Altersrente ergibt sich aus dem im Zeitpunkt der Pensionierung vorhandenen 

Sparkapital und den jeweils gültigen Rentenumwandlungssätzen. Für die nach BVG vorgeschriebenen 
Leistungen gilt der vom Bundesrat festgelegte Umwandlungssatz. Für die überobligatorischen Leistungen 
wird der jeweilige Umwandlungssatz nach Kollektivversicherungstarif angewendet. 

 
Einkäufe für eine vorzeitige Pensionierung werden dem überobligatorischen Alterskapital zugerechnet und 
die daraus resultierende Altersrente entsprechend umgewandelt.                                                                                                   
 

3. Löst die Altersrente eine laufende Invalidenrente ab, ist sie mindestens so hoch wie die der Teuerung an-
gepasste Invalidenrente nach BVG. 
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4. Ein vorzeitiger Bezug der Altersleistungen ist frühestens nach Vollendung des 58. Altersjahres möglich. 

 
Der vorzeitige Bezug setzt die Beendigung des Arbeitsverhältnisses voraus. 
 
Das Alterskapital entspricht dem im Zeitpunkt des Bezuges vorhandenen Sparkapital. Für die Altersrente 
wird der Umwandlungssatz entsprechend reduziert. Mit dem vorzeitigen Bezug der Altersleistungen gilt 
das Pensionsalter als erreicht. 

 
5. Versicherte, deren Lohn sich nach dem 58. Altersjahr um höchstens die Hälfte reduziert, können verlan-

gen, dass die Vorsorge für den bisher versicherten Verdienst weitergeführt wird. 
 
Die Weiterversicherung des bisherigen versicherten Verdienstes kann höchstens bis zum ordentlichen 
reglementarischen Rentenalter erfolgen. 
 
Beiträge des Arbeitgebers für diese Weiterversicherung können nur mit dessen ausdrücklicher Zustim-
mung vorgesehen werden. 

 
6. Ein Aufschub der Altersleistungen längstens bis zum vollendeten 70. Altersjahr ist nur bei Fortsetzung des 

Arbeitsverhältnisses möglich. Das Alterskapital entspricht dem im Zeitpunkt des Bezuges vorhandenen 
Sparkapital. Für die Altersrente wird der Umwandlungssatz entsprechend erhöht. Die Versicherung der In-
validenleistungen sowie der das Sparkapital übersteigenden Todesfallkapitalien erlischt in jedem Fall mit 
Erreichen des ordentlichen Rentenalters der AHV. 

 
7. Der Rentenanspruch fällt weg, wenn die versicherte Person stirbt. 
 
8. Eine Teilpensionierung in maximal zwei Schritten ist möglich. Im ersten Schritt kann sich die versicherte 

Person zu mindestens 30% bzw. zu höchstens 70% unter gleichzeitiger Reduktion des Arbeitspensums 
pensionieren lassen. Im zweiten Schritt muss sie vollständig in Pension gehen. 

 
Eine Teilpensionierung in mehr als zwei Schritten ist möglich, sofern das kantonale Steueramt dem zu-
stimmt. Die versicherte Person hat der Stiftung die schriftliche Zustimmung des Steueramtes vorzulegen. 

 
Eine Teilpensionierung kann nur im Einverständnis mit dem Arbeitgeber erfolgen. 

 
 

Art. 22 Pensionierten-Kinderrente 
 

1. Der Anspruch auf die Pensionierten-Kinderrente entsteht, wenn die versicherte Person eine Altersrente 
bezieht und rentenberechtigte Kinder gemäss Art. 60 hat. 

 
2. Der Rentenanspruch fällt weg, wenn die Voraussetzungen für die Rentenberechtigung gemäss Art. 60 

nicht mehr erfüllt sind oder wenn die versicherte Person stirbt. 
 
3. Die Höhe der jährlichen Pensionierten-Kinderrente ist im Vorsorgeplan festgelegt.  

 
 
 
V. INVALIDITÄTSLEISTUNGEN 
 
 

Art. 23 Allgemeines 
 

1. Im Zusammenhang mit den Invaliditätsleistungen gelten folgende Begriffsdefinitionen: 
 

Arbeitsunfähigkeit ist die durch eine Beeinträchtigung der körperlichen, geistigen oder psychischen Ge-
sundheit bedingte, volle oder teilweise Unfähigkeit, im bisherigen Beruf oder Aufgabenbereich zumutbare 
Arbeit zu leisten. Bei langer Dauer wird auch die zumutbare Tätigkeit in einem anderen Beruf oder Aufga-
benbereich berücksichtigt.  
 
Erwerbsunfähigkeit ist der durch Beeinträchtigung der körperlichen, geistigen oder psychischen Ge-
sundheit verursachte und nach zumutbarer Behandlung und Eingliederung verbleibende ganze oder teil-
weise Verlust der Erwerbsmöglichkeiten auf dem in Betracht kommenden ausgeglichenen Arbeitsmarkt. 

 
Invalidität ist die voraussichtlich bleibende oder längere Zeit dauernde ganze oder teilweise Erwerbsun-
fähigkeit. Nicht erwerbstätige Minderjährige gelten als invalid, wenn die Beeinträchtigung ihrer körperli-
chen, geistigen oder psychischen Gesundheit voraussichtlich eine ganze oder teilweise Erwerbsunfähig-
keit zur Folge haben wird. Volljährige, die vor der Beeinträchtigung ihrer körperlichen, geistigen oder psy-
chischen Gesundheit nicht erwerbstätig waren und denen eine Erwerbstätigkeit nicht zugemutet werden 
kann, gelten als invalid, wenn eine Unmöglichkeit vorliegt, sich im bisherigen Aufgabenbereich zu betäti-
gen.  
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2. Anspruchsvoraussetzung 

 
Ein Anspruch auf Invaliditätsleistungen besteht, wenn die versicherte Person 
 
– im Sinne der Eidgenössischen Invalidenversicherung (IV) zu mindestens 40% invalid ist und bei Ein-

tritt der Arbeitsunfähigkeit, deren Ursache zur Invalidität geführt hat, auf Grund dieses Vorsorge-
reglements versichert war; oder  

– infolge eines Geburtsgebrechens bei Aufnahme der Erwerbstätigkeit zu mindestens 20%, aber weni-
ger als 40% arbeitsunfähig war und bei Erhöhung der Arbeitsunfähigkeit, deren Ursache zur Invalidi-
tät geführt hat, auf mindestens 40% versichert war; oder  

– als minderjährige Person invalid wurde und deshalb bei Aufnahme der Erwerbstätigkeit zu mindes-
tens 20%, aber weniger als 40% arbeitsunfähig war und bei Erhöhung der Arbeitsunfähigkeit, deren 
Ursache zur Invalidität geführt hat, auf mindestens 40% versichert war. 

 
 

3. Wartefrist 
 

Als Wartefrist gilt die Dauer der Invalidität, die ab Beginn der Invalidität bis zur Entstehung des Leistungs-
anspruchs verstreichen muss. Sie ist im Vorsorgeplan festgelegt. 
 
Beträgt die vereinbarte Wartefrist 12 Monate und richtet die Eidgenössische Invalidenversicherung vor Ab-
lauf der Wartefrist eine Rente aus, so werden die Leistungen ab dem Zeitpunkt des IV-Rentenanspruchs 
gewährt. 
 
Beträgt die vereinbarte Wartefrist 24 Monate und sollten im Falle einer Invalidität infolge Krankheit die 
Krankentaggeldleistungen nicht für die Dauer von 24 Monaten erbracht werden, so werden die Invaliden- 
und Invaliden-Kinderrenten ab dem Tag gewährt, ab dem die Krankentaggeldleistung erlischt, frühestens 
aber ab dem Zeitpunkt des IV-Rentenanspruchs. 

 
 

4. Invaliditätsgrad 
 

Für die Bemessung des Invaliditätsgrads wird das Erwerbseinkommen, welches die versicherte Person 
nach Eintritt der Invalidität und nach Durchführung der medizinischen Behandlung und allfälliger Eingliede-
rungsmassnahmen durch eine ihr zumutbare Tätigkeit bei ausgeglichener Arbeitsmarktlage erzielen könn-
te, in Beziehung gesetzt zum Erwerbseinkommen, das sie erzielen könnte, wenn sie nicht invalid gewor-
den wäre.  

 
 

5. Leistungsbemessung  
 

Die Leistungen werden in folgendem Ausmass ausgerichtet:  
 
   Invaliditätsgrad  Leistungsgrad 

     0 – 39 %     0% 

   40 – 49%     25% 

   50 – 59%    50% 

   60 – 69%     75% 

     ab 70%   100% 

 
 

6. Mitwirkungspflicht 
 

Entzieht oder widersetzt sich eine versicherte Person einer zumutbaren Behandlung oder Eingliederung 
ins Erwerbsleben, die eine wesentliche Verbesserung der Erwerbsfähigkeit oder eine neue Erwerbsmög-
lichkeit verspricht, oder trägt sie nicht aus eigenem Antrieb das ihr Zumutbare dazu bei, so werden die 
Leistungen vorübergehend oder dauernd gekürzt oder verweigert. 

 
 

Art. 24 Invalidenrente 
 

1. Der Anspruch auf die Invalidenrente entsteht nach Ablauf der Wartefrist gemäss Art. 23 Ziff. 3. Ein Ren-
tenanspruch besteht nicht, solange die versicherte Person Taggelder der Eidgenössischen Invalidenversi-
cherung bezieht. 

 
2. Der Rentenanspruch fällt weg, wenn die IV ihre Rentenleistung einstellt, die versicherte Person wieder 

erwerbsfähig ist, das bei Eintritt der Arbeitsunfähigkeit im Vorsorgeplan definierte Pensionsalter erreicht 
oder stirbt. 
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3. Die Höhe der jährlichen Invalidenrente ist im Vorsorgeplan festgelegt. Bei Vorsorgelösungen nach BVG 

entspricht die Mindesthöhe der gesetzlichen Invalidenrente. Diese ergibt sich aus: 
 

– dem vorhandenen Altersguthaben (gemäss BVG-Schattenrechnung) im Zeitpunkt des Rentenan-
spruchs und 

– den zukünftigen Altersgutschriften (ohne Zins) für die bis zum Pensionsalter fehlenden Jahre, basie-
rend auf der BVG-Skala sowie dem versicherten BVG-Lohn und 

– der Anwendung des gesetzlichen Umwandlungssatzes. 
 
 

Art. 25 Invaliden-Kinderrente 
 

1. Der Anspruch auf die Invaliden-Kinderrente entsteht gleichzeitig mit dem Anspruch auf die Invalidenrente, 
sofern die versicherte Person rentenberechtigte Kinder nach Art. 60 hat. 

 
2. Der Rentenanspruch fällt weg, wenn die Voraussetzungen für die Rentenberechtigung nach Art. 60 nicht 

mehr erfüllt sind, die IV ihre Rentenleistung einstellt, die versicherte Person wieder erwerbsfähig ist, das 
bei Eintritt der Arbeitsunfähigkeit im Vorsorgeplan definierte Pensionsalter erreicht oder stirbt. 

 
3. Die Höhe der jährlichen Invaliden-Kinderrente ist im Vorsorgeplan festgelegt. Bei Vorsorgelösungen nach 

BVG entspricht ihre Mindesthöhe 20% der gesetzlichen Invalidenrente. 
 
 

Art. 26 Beitragsbefreiung 
 

1. Der Anspruch auf die Beitragsbefreiung entsteht, sobald die Dauer der Invalidität die im Vorsorgeplan fest-
gelegte Wartefrist überschritten hat. 

 
2. Der Anspruch fällt weg, wenn die IV ihre Rentenleistung einstellt, die versicherte Person wieder erwerbs-

fähig ist, das bei Eintritt der Arbeitsunfähigkeit im Vorsorgeplan definierte Pensionsalter erreicht oder 
stirbt. 

 
 

Art. 27 Änderung des Invaliditätsgrads 
 

Änderungen des Invaliditätsgrads ziehen eine Überprüfung und gegebenenfalls eine Anpassung des Leis-
tungsanspruchs nach sich. Wurden wegen einer Verminderung des Invaliditätsgrads zu hohe Leistungen 
ausgerichtet, so sind diese zurückzuerstatten. 

 
 
 
VI. TODESFALLLEISTUNGEN 
 
 

Art. 28 Allgemeines 
 

Ein Anspruch auf Todesfallleistungen besteht, wenn die versicherte Person 
 

– im Zeitpunkt des Todes oder bei Eintritt der Arbeitsunfähigkeit, deren Ursache zum Tod geführt hat, 
auf Grund dieses Vorsorgereglements versichert war; oder  

– infolge eines Geburtsgebrechens bei Aufnahme einer Erwerbstätigkeit mindestens zu 20%, aber we-
niger als zu 40% arbeitsunfähig war und bei Erhöhung der Arbeitsunfähigkeit, deren Ursache zum 
Tod geführt hat, auf mindestens 40% versichert war; oder  

– als minderjährige Person invalid wurde und deshalb bei Aufnahme einer Erwerbstätigkeit mindestens 
zu 20%, aber weniger als zu 40% arbeitsunfähig war und bei Erhöhung der Arbeitsunfähigkeit, deren 
Ursache zum Tod geführt hat, auf mindestens 40% versichert war; oder  

– von der Stiftung im Zeitpunkt des Todes eine Alters- oder Invalidenrente erhielt.  
 
 

Art. 29 Ehegattenrente 
 

Im Vorsorgeplan ist festgehalten, wenn an Stelle der Grunddeckung die erweiterte Deckung vorgesehen 
ist. 

 
1. Grunddeckung 

 
Der Anspruch auf die Ehegattenrente entsteht, wenn eine verheiratete versicherte Person stirbt und der 
überlebende Ehegatte zu diesem Zeitpunkt 

 
– für den Unterhalt eines oder mehrerer Kinder aufkommen muss, oder 
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– das 45. Altersjahr zurückgelegt hat und die Ehe mindestens fünf Jahre gedauert hat. 
 

Ist keine dieser Voraussetzungen erfüllt, wird eine einmalige Abfindung in der Höhe von 3 Jahresrenten 
ausgerichtet. 
 
Der Rentenanspruch fällt weg, wenn die anspruchsberechtigte Person wieder heiratet oder stirbt. 

 
 

2. Erweiterte Deckung 
 

Der Anspruch auf die Ehegattenrente entsteht, wenn eine verheiratete versicherte Person stirbt.  
 
Der Rentenanspruch fällt weg, wenn die anspruchsberechtigte Person vor dem 45. Altersjahr wieder hei-
ratet oder wenn sie stirbt. Bei Wiederverheiratung vor dem 45. Altersjahr wird eine einmalige Abfindung in 
der Höhe von drei Jahresrenten ausgerichtet.  

 
 

3. Höhe der Ehegattenrente 
 

Die Höhe der Ehegattenrente ist im Vorsorgeplan festgelegt.  
 
Bei Vorsorgelösungen nach BVG entspricht ihre Mindesthöhe vor Erreichen des Pensionsalters 60% der 
gesetzlichen Invalidenrente. 
 
Bei Tod der versicherten Person nach Erreichen des Pensionsalters beträgt sie 60% der gesetzlichen  
Altersrente. 

 
 

4. Kürzung und Wegfall der Rente 
 

Die Rente wird um 1% ihres Betrages für jedes ganze oder angebrochene Jahr gekürzt, um das die an-
spruchsberechtigte Person mehr als 10 Jahre jünger ist als die verstorbene Person. 
 
Die Rente wird überdies gekürzt, sofern die Eheschliessung nach Vollendung des 65. Altersjahres erfolg-
te, und zwar um 20% für jedes ganze oder angebrochene übersteigende Altersjahr. 
 
Keine Rente wird ausbezahlt, wenn die Ehe nach Vollendung des 69. Altersjahres geschlossen wurde, 
oder wenn die versicherte Person im Zeitpunkt der Eheschliessung das 65. Altersjahr vollendet hatte und 
an einer ihr bekannten schweren Krankheit litt, an der sie innerhalb von 2 Jahren nach der Eheschlies-
sung stirbt. 
 
Diese Einschränkungen gelten nicht, soweit sie die Mindestleistungen nach BVG beeinträchtigen. 

 
5. Anspruch des geschiedenen Ehegatten 

 
Der geschiedene Ehegatte ist dem Ehegatten gleichgestellt, sofern die Ehe mindestens 10 Jahre gedauert 
hat und ihm im Scheidungsurteil eine Rente oder eine Kapitalabfindung für eine lebenslange Rente zuge-
sprochen wurde. 
 
Die Rente des geschiedenen Ehegatten wird um jenen Betrag gekürzt, um den sie zusammen mit den 
Leistungen aus übrigen Versicherungen, insbesondere AHV und IV, den Anspruch aus dem Scheidungs-
urteil übersteigt.  

 
 

Art. 30 Lebenspartnerrente 
 

Im Vorsorgeplan ist geregelt, ob neben der Ehegattenrente auch eine Lebenspartnerrente in der gleichen 
Höhe versichert ist. 
 
Der Anspruch auf die Lebenspartnerrente setzt eine anspruchsbegründende Lebenspartnerschaft gemäss 
Art. 30 Ziff. 3 voraus. Kein Anspruch auf die Lebenspartnerrente besteht, wenn der überlebende Lebens-
partner bereits eine Ehegattenrente oder eine Lebenspartnerrente von einer in- oder ausländischen Vor-
sorgeeinrichtung bezieht. Die für die Ehegattenrente gewählte Deckungsart gilt auch für die Lebenspart-
nerrente. 

 
 

1. Grunddeckung 
 

Der Anspruch auf die Lebenspartnerrente entsteht, wenn eine versicherte Person stirbt und einen Le-
benspartner hinterlässt, der in diesem Zeitpunkt 

 
a. für den Unterhalt eines oder mehrerer gemeinsamer Kinder aufkommen muss, oder  

b. das 45. Altersjahr zurückgelegt hat. 

 
Ist keine dieser beiden Voraussetzungen erfüllt, wird eine einmalige Abfindung in der Höhe von 3 Jahres-
renten ausgerichtet.  
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Der Rentenanspruch fällt weg, wenn die anspruchsberechtigte Person heiratet oder stirbt. 

 
2. Erweiterte Deckung 

 
Der Anspruch auf die Lebenspartnerrente entsteht, wenn eine versicherte Person stirbt und einen Le-
benspartner hinterlässt.  
 
Der Rentenanspruch fällt weg, wenn die anspruchsberechtigte Person vor dem 45. Altersjahr heiratet oder 
wenn sie stirbt. Bei Heirat vor dem 45. Altersjahr wird eine einmalige Abfindung in der Höhe von 3 Jahres-
renten ausgerichtet.  

 
3. Anspruchsbegründende Lebenspartnerschaft 

 
Eine anspruchsbegründende Lebenspartnerschaft liegt vor, wenn im Zeitpunkt des Todes 

 
a. beide Lebenspartner unverheiratet und nicht miteinander verwandt sind und 

b. sie nicht im Sinne des Bundesgesetzes über die eingetragene Partnerschaft gleichgeschlechtli-
cher Paare vom 18.06.2004 eingetragen sind und 

c. sie in den letzten 5 Jahren bis zum Tod der versicherten Person ununterbrochen eine Lebensge-
meinschaft geführt haben oder der hinterbliebene Lebenspartner von der versicherten Person in 
erheblichem Masse unterstützt worden ist oder der hinterbliebene Lebenspartner für den Unter-
halt eines oder mehrerer gemeinsamer Kinder aufkommen muss. 

 
Eine anspruchsbegründende Lebenspartnerschaft ist auch unter gleichgeschlechtlichen Personen mög-
lich. 

 
Das Vorliegen einer anspruchsbegründenden Lebenspartnerschaft ist mittels einer schriftlichen, von bei-
den Lebenspartnern unterzeichneten Bestätigung festzuhalten und der Stiftung zu melden. 
 

4. Höhe der Lebenspartnerrente 
 

Die Höhe der Lebenspartnerrente entspricht derjenigen der Ehegattenrente. 
 
Die Bestimmungen gemäss Art. 29 Ziff. 4 gelten sinngemäss auch für die Lebenspartnerrente. Anstelle 
des Zeitpunkts der Eheschliessung gilt dabei der Beginn des gemeinsamen Haushaltes. 

 
 

Art. 31 Waisenrente 
 

1. Der Anspruch auf die Waisenrente entsteht, wenn die versicherte Person stirbt und rentenberechtigte Kin-
der gemäss Art. 60 hinterlässt. 

 
2. Der Rentenanspruch fällt weg, wenn die Voraussetzungen für die Rentenberechtigung gemäss Art. 60 

nicht mehr erfüllt sind. 
 
3. Die Höhe der jährlichen Waisenrente ist im Vorsorgeplan festgelegt. Bei Vorsorgelösungen nach BVG 

entspricht ihre Mindesthöhe vor Erreichen des Pensionsalters 20% der jährlichen Invalidenrente nach 
BVG. Im Todesfall nach der Pensionierung beträgt die Waisenrente 20% der gesetzlichen Altersrente. 

 
 

Art. 32 Todesfallkapital 
 

1. Der Anspruch auf das Todesfallkapital entsteht, wenn die versicherte Person vor der Pensionierung stirbt. 
 
2. Die Höhe des Todesfallkapitals ist im Vorsorgeplan festgehalten. 

 
 

Art. 33 Begünstigungsordnung 
 

Anspruch auf das volle Todesfallkapital haben, unabhängig vom Erbrecht: 
 

a. der Ehegatte der versicherten Person;  
bei dessen Fehlen: 

b. die rentenberechtigten Kinder gemäss Art. 60;  
bei deren Fehlen: 

c. die natürlichen Personen, die von der versicherten Person in erheblichem Masse unterstützt wor-
den sind oder die Person, die mit der versicherten Person in den letzten 5 Jahren bis zu ihrem 
Tod ununterbrochen eine Lebensgemeinschaft geführt hat oder die für den Unterhalt eines oder 
mehrerer gemeinsamer Kinder aufkommen muss; keinen Anspruch auf das Todesfallkapital ha-
ben Personen, die eine Ehegattenrente oder eine Lebenspartnerrente aus einer in- oder ausländi-
schen Vorsorgeeinrichtung beziehen;  
bei deren Fehlen: 
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d. die Kinder der versicherten Person, welche nicht gemäss Art. 60 rentenberechtigt sind;  
bei deren Fehlen: 

e. die Eltern der versicherten Person; 
bei deren Fehlen: 

f. die Geschwister der versicherten Person. 

 
Sind keine der unter a. bis f. erwähnten Personen vorhanden, wird das halbe Todesfallkapital oder die von 
der versicherten Person einbezahlten Beiträge, falls diese höher sind, an die übrigen gesetzlichen Erben, 
unter Ausschluss des Gemeinwesens, ausgerichtet.  
 
Nicht ausbezahlte Todesfallkapitalien fallen an das Vorsorgewerk. 
 
Das Todesfallkapital fällt nicht in den Nachlass der verstorbenen Person.  
 
Die versicherte Person kann in einer Begünstigungserklärung eine von der Reihenfolge nach lit. c. bis f. 
abweichende Zuweisung vornehmen, sofern der Vorsorgezweck dadurch besser erfüllt ist und allfällig in 
der Reihenfolge vor der begünstigten Person(en) stehende Personen eine Verzichtserklärung zugunsten 
der eingesetzten Person(en) unterschrieben haben. Die Verzichtserklärung(en) sind der Stiftung zusam-
men mit der Begünstigungserklärung einzureichen. 
 
Hat die versicherte Person in der Begünstigungserklärung die Aufteilung unter mehreren Begünstigten der-
selben Kategorie nicht geregelt, erfolgt die Aufteilung zu gleichen Teilen. 

 
 
 
VII. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN ÜBER DIE VORSORGELEISTUNGEN 
 
 

Art. 34 Sicherheitsfonds 
 

1. Die Stiftung ist von Gesetzes wegen dem Sicherheitsfonds angeschlossen. 
 
2. Die Finanzierung der für den Sicherheitsfonds bestimmten Beiträge wird im Vorsorgeplan geregelt. 

 
 

Art. 35 Rückerstattung zu Unrecht bezogener Leistungen  
 

Zu Unrecht bezogene Leistungen sind vom Leistungsempfänger zurückzuerstatten. 
 
Die Stiftung kann verlangen, dass die zu unrecht bezogenen Leistungen bis zur Rückerstattung angemes-
sen (mindestens zum BVG-Mindestzinssatz) zu verzinsen sind. 

 
 

Art. 36 Anpassung an die Preisentwicklung 
 

1. Die gesetzlichen Hinterlassenen- und Invalidenrenten, deren Laufzeit drei Jahre überschritten haben, 
werden bis zum Erreichen des BVG-Rentenalters nach Anordnung des Bundesrates der Preisentwicklung 
angepasst. 

 
2. Die Personalvorsorge-Kommission hat im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten des Vorsorgewerkes die 

Anpassung der laufenden Renten in den übrigen Fällen vorzunehmen. 
 
 

Art. 37 Koordination mit der Unfall- und Militärversicherung 
 

1. Der Anspruch auf Invaliden- und Hinterlassenenleistungen besteht unabhängig davon, ob die Invalidität 
oder der Tod durch Krankheit oder Unfall verursacht wurde. 

 
2. Ist jedoch ein Unfallversicherer gemäss Unfallversicherungsgesetz (UVG) oder die Militärversicherung 

gemäss Militärversicherungsgesetz (MVG) leistungspflichtig, so werden die aus diesem Vorsorgeregle-
ment fälligen Ehegatten-, Waisen-, Invaliden- und Invaliden-Kinderrenten auf das gesetzliche Minimum 
begrenzt. Ferner besteht auf diese Renten nur soweit Anspruch, als die Leistungen aus der beruflichen 
Vorsorge zusammen mit den anderen anrechenbaren Leistungen gemäss Art. 38 Ziff. 2 dieses Vorsorge-
reglements 90% des mutmasslich entgangenen Verdienstes nicht übersteigen.  

 
3. Ein allfälliger Anspruch auf Invaliden- und Invaliden-Kinderrenten entsteht frühestens, wenn der Unfallver-

sicherer oder die Militärversicherung die Taggeldleistungen eingestellt und durch eine Invalidenrente ab-
gelöst hat. 

 
4. Bei Zusammentreffen von Unfall und Krankheit gilt diese Regelung nur für den Teil, der auf den Unfall zu-

rückzuführen ist. 
 
5. Leistungskürzungen oder -verweigerungen der Unfall- oder Militärversicherung infolge schuldhaften Her-

beiführens des Vorsorgefalles werden nicht ausgeglichen. 
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6. Die Einschränkungen gemäss Art. 37 Ziff. 2 gelten nicht für versicherte Personen, die dem UVG nicht un-

terstellt sind und als solche besonders angemeldet wurden. Fehlt eine solche Meldung, werden bei Unfall 
nur die gesetzlichen Mindestleistungen erbracht. 

 
7. Im Vorsorgeplan kann eine weitergehende Unfalldeckung vereinbart werden. 

 
 

Art. 38 Verhältnis zu anderen Versicherungsleistungen 
 

1. Die Stiftung kürzt die Invaliditäts- und Hinterlassenenleistungen, soweit diese zusammen mit den gemäss 
Art. 38 Ziff. 2 anrechenbaren Einkünften 90% des mutmasslich entgangenen Verdienstes übersteigen. 

 
2. Anrechenbar sind alle Leistungen, die im Zeitpunkt der Kürzungsfrage ausgerichtet werden, insbesondere 
 

– Leistungen der AHV, IV, UV oder MV 

– Lohn- und Lohnersatzleistungen (z.B. Taggelder der Arbeitsloseversicherung) 

– Leistungen der eigenen oder anderer Vorsorgeeinrichtungen 

– Leistungen anderer in- oder ausländischer Sozialversicherungen 

 
3. Die Stiftung kürzt ihre Vorsorgeleistungen im entsprechenden Umfang, wenn die AHV/IV eine Leistung 

kürzt, entzieht oder verweigert, weil die anspruchsberechtigte Person den Tod oder die Invalidität durch 
schweres Verschulden herbeigeführt hat oder sich einer Eingliederungsmassnahme der IV widersetzt. 

 
4. Vorsorgeleistungen, die nicht an Anspruchsberechtigte im Sinne dieses Vorsorgereglements ausbezahlt 

werden können, fallen dem Vorsorgewerk zu und werden für Vorsorgezwecke verwendet. 
 
 

Art. 39 Subrogation 
 

Gegenüber einem Dritten, der für den Vorsorgefall haftet, tritt die Stiftung im Namen des Vorsorgewerkes 
im Zeitpunkt des Ereignisses bis auf die Höhe der gesetzlichen Leistungen in die Ansprüche der versi-
cherten Person, ihrer Hinterlassenen und weiterer Begünstigten nach diesem Reglement ein.  

 
 

Art. 40 Auszahlung der Vorsorgeleistungen 
 

1. Die reglementarischen Leistungen werden erst ausbezahlt, wenn die Anspruchsberechtigten alle Unterla-
gen beigebracht haben, welche die Stiftung zur Begründung des Anspruchs benötigt. Insbesondere kann 
die Auszahlung der Renten von einem Lebensnachweis abhängig gemacht werden. Soweit die Leistungen 
verpfändet sind, ist für die Auszahlung die schriftliche Zustimmung des Pfandgläubigers erforderlich. 

 
2. Die Auszahlung der fälligen Renten erfolgt monatlich zum Voraus auf den Monatsersten. 
 
3. Beginnt die Leistungspflicht während eines Monats, wird ein entsprechender Teilbetrag ausgerichtet. 
 
4. Löst eine Hinterlassenenrente eine bereits laufende Rente ab, wird die neue Rente erstmals zu Beginn 

des folgenden Monats ausbezahlt. 
 
 

Art. 41 Kapitalabfindung bzw. Kapitalbezug 
 

1. Die versicherte Person hat die Möglichkeit, die Altersrente ganz oder teilweise als Kapital zu beziehen. Sie 
hat vor der ersten Rentenzahlung eine entsprechende schriftliche Erklärung abzugeben. 

 
Wurden Einkäufe getätigt, so dürfen die daraus resultierenden Altersleistungen innerhalb der nächsten 3 
Jahre nur in Rentenform bezogen werden. 
 
Im Ausmass des Kapitalbezugs entfallen die Ansprüche auf Rentenleistungen. 

 
Ist die versicherte Person verheiratet oder lebt sie in einer eingetragenen Partnerschaft, so ist der ganze 
oder teilweise Kapitalbezug der Altersrente nur zulässig, wenn der Ehegatte resp. der Lebenspartner in 
eingetragener Partnerschaft seine schriftliche Zustimmung gibt. Kann die versicherte Person diese nicht 
einholen oder wird sie ihr verweigert, so kann sie das Gericht anrufen. 

 
2. Der anspruchsberechtigte Ehegatte oder Lebenspartner kann an Stelle der Rente eine Kapitalabfindung 

verlangen. Er hat vor der ersten Rentenzahlung eine entsprechende schriftliche Erklärung abzugeben.  
 

Die Kapitalabfindung entspricht dem Barwert der fälligen Rente, vermindert um 3% für jedes ganze und 
angebrochene Jahr, um welches die anspruchsberechtigte Person jünger als 45 Jahre ist. Sie entspricht 
im Minimum 4 Jahresrenten, mindestens aber dem vorhandenen Sparkapital. 
 
Ist zusätzlich zur Ehegatten- oder Lebenspartnerrente ein Todesfallkapital versichert, so wird die Differenz 
zwischen dem vorhandenen Sparkapital und dem Abfindungswert mit diesem Todesfallkapital verrechnet. 
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Der geschiedene Ehegatte kann eine Kapitalabfindung nach den gleichen Regeln verlangen wie der über-
lebende Ehegatte. 

 
3. Beträgt im Zeitpunkt des Rentenbezugs die jährliche Altersrente oder die bei voller Invalidität auszurich-

tende Invalidenrente weniger als 10%, die Ehegatten- oder Lebenspartnerrente weniger als 6% und eine 
Kinderrente weniger als 2% der minimalen AHV-Altersrente, so wird an Stelle der Rente das Kapital aus-
gerichtet. 

 
4. Mit der Ausrichtung der Kapitalabfindung gelten die entsprechenden reglementarischen Vorsorgeleistun-

gen als abgegolten.  
 
 
 
VIII. AUSTRITT 
 
 

Art. 42 Austritt aus der Personalvorsorge 
 

1. Eine versicherte Person scheidet aus der Personalvorsorge aus, wenn sie die Aufnahmebedingungen 
gemäss Vorsorgeplan nicht mehr erfüllt und kein Vorsorgefall eingetreten ist, insbesondere bei Auflösung 
des Arbeitsverhältnisses. 

 
2. Die ausscheidende versicherte Person hat Anspruch auf eine Freizügigkeitsleistung, sofern ein Sparkapi-

tal vorhanden ist. Diese wird nach den Bestimmungen des Bundesgesetzes über die Freizügigkeit in der 
beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (FZG) vom 17. Dezember 1993 berechnet. Das 
Vorsorgewerk ist im Sinne dieses Gesetzes eine Beitragsprimatkasse. 

 
 

Art. 43 Höhe der Freizügigkeitsleistung  
 

1. Die Freizügigkeitsleistung entspricht dem bis zum Austritt erworbenen Sparkapital, inklusive den einge-
brachten Freizügigkeitsleistungen aus früherer Vorsorge, den geleisteten Beiträgen für den Einkauf von 
Beitragsjahren, sonstigen Einlagen und Zinsen. 

 
2. Die Freizügigkeitsleistung hat mindestens dem Anspruch nach Art. 17 FZG zu entsprechen. Dieser setzt 

sich wie folgt zusammen: 
 

a. Die eingebrachten Freizügigkeitsleistungen und allenfalls von der versicherten Person geleistete 
einmalige Beiträge, beides samt Zinsen. 

b. Die Summe der von der versicherten Person für die Altersleistungen gemäss Vorsorgeplan ge-
leisteten Sparbeiträge samt Zinsen. 

Von den gesamten reglementarischen Beiträgen, die der Arbeitgeber und die versicherte Person 
leisten, ist mindestens ein Drittel als Beitrag der versicherten Person zu betrachten. 

c. Einem Zuschlag auf der nach b. ermittelten Summe. Der Zuschlag beträgt im Alter 21 4% und 
erhöht sich jährlich um 4% bis höchstens 100%. 

d. Die vom Arbeitnehmer geleisteten Beiträge zur Behebung einer Unterdeckung können im Rah-
men der gesetzlichen Bestimmungen von der Freizügigkeitsleistung abgezogen werden. Die Hö-
he solcher Sanierungsbeiträge werden im Vorsorgeplan festgehalten.  

 
3. Die Freizügigkeitsleistung muss ferner mindestens dem Altersguthaben nach Art. 15 BVG entsprechen. 
 
4. Die Freizügigkeitsleistung wird mit dem Austritt aus der Personalvorsorge fällig. Kann sie erst nach die-

sem Zeitpunkt überwiesen werden, so wird sie verzinst. Der Zinssatz richtet sich nach Art. 2 Abs. 3 und 4 
FZG. 

 
 
 

Art. 44 Verwendung der Freizügigkeitsleistung 
 

1. Die Freizügigkeitsleistung wird gemäss Angaben der versicherten Person an die Vorsorgeeinrichtung des 
neuen Arbeitgebers übertragen. 

 
2. Kann die Freizügigkeitsleistung weder auf eine andere Vorsorgeeinrichtung übertragen noch bar ausbe-

zahlt werden, so wird sie im Einvernehmen mit der versicherten Person durch die Einzahlung auf ein Frei-
zügigkeitskonto oder die Ausstellung einer Freizügigkeitspolice sichergestellt. Andernfalls wird die Freizü-
gigkeitsleistung frühestens 6 Monate, spätestens aber 2 Jahre nach dem Austritt an die Stiftung Auffang-
einrichtung BVG überwiesen. 
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Art. 45 Barauszahlung 

 
1. Die Freizügigkeitsleistung wird auf schriftliches Gesuch hin an die versicherte Person bar ausbezahlt, 

wenn  
 

a. sie den Wirtschaftsraum Schweiz und Liechtenstein endgültig verlässt; 

b.  sie eine selbständige Erwerbstätigkeit aufnimmt und der obligatorischen Vorsorge nicht mehr un-
tersteht, dabei muss die Barauszahlung innerhalb eines Jahres seit der Aufnahme der selbstän-
digen Erwerbstätigkeit verlangt werden; 

c. die Freizügigkeitsleistung weniger als ein jährlicher Beitrag der versicherten Person beträgt. 

 
Die versicherte Person hat das Gesuch ausreichend zu belegen. Die Stiftung prüft die Anspruchsberechti-
gung und kann von der versicherten Person allenfalls weitere Nachweise verlangen. 

 
2. Ist die versicherte Person verheiratet, so ist die Barauszahlung nur zulässig, wenn der Ehegatte schriftlich 

zustimmt. Kann die versicherte Person diese nicht einholen oder wird sie ihr verweigert, so kann sie das 
Gericht anrufen. 

 
3. Soweit die Freizügigkeitsleistung verpfändet ist, ist für die Barauszahlung die schriftliche Zustimmung des 

Pfandgläubigers erforderlich. 
 
4. Ab dem 01.06.2007 kann die versicherte Person, welche die Schweiz und das Fürstentum Liechtenstein 

endgültig verlässt, die Barauszahlung des BVG-Altersguthabens (Obligatorium) nicht verlangen, wenn sie 
für die Risiken Alter, Tod und Invalidität nach den Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaates der EU, Islands 
oder Norwegens weiterhin obligatorisch versichert ist. In der überobligatorischen Vorsorge ist eine Bar-
auszahlung weiterhin möglich. 

 
5. Die Barauszahlung ist nicht zulässig, wenn die versicherte Person die Schweiz endgültig verlässt und neu 

im Fürstentum Liechtenstein wohnt. 
 
 

Art. 46 Änderung des Beschäftigungsgrades 
 

Bei einer Änderung des Beschäftigungsgrades bleibt das vorhandene Sparkapital der versicherten Person 
vollumfänglich erhalten. 

 
 

Art. 47 Nachdeckung 
 

Nach dem Austritt bleibt der Vorsorgeschutz für die Risiken Tod und Invalidität bis zum Beginn eines neu-
en Vorsorgeverhältnisses, längstens während eines Monates nach dem Austritt bestehen. Bereits ausge-
richtete Freizügigkeitsleistungen werden angerechnet. 

 
 
 
IX. BEITRÄGE 
 
 

Art. 48 Beitragspflicht 
 

1. Die Beitragspflicht beginnt mit der Aufnahme der versicherten Person in das Vorsorgewerk.  
 
2. Die Beitragspflicht erlischt mit dem Tod der versicherten Person, spätestens jedoch mit dem Erreichen 

des Pensionsalters bzw. mit dem vorzeitigen Ausscheiden aus dem Vorsorgewerk infolge Austritt oder 
voraussichtlich dauernder Unterschreitung des in Art. 2 Abs. 1 BVG genannten Mindestlohnes. Vorbehal-
ten bleibt eine allfällige Beitragsbefreiung bei Invalidität. 

 
3. Die Beiträge der versicherten Personen werden durch den Arbeitgeber in gleich grossen Raten vom Lohn 

abgezogen und der Stiftung zusammen mit den Beiträgen des Arbeitgebers überwiesen.  
 
4. Der Arbeitgeber erbringt seine Beiträge aus eigenen Mitteln oder hierfür geäufneten Arbeitgeberbeitrags-

reserven. 
 

 
Art. 49 Höhe der Beiträge 

 
Die Höhe und Zusammensetzung der durch die versicherte Person zu erbringenden Beiträge sind im Vor-
sorgeplan festgehalten. Der Beitrag des Arbeitgebers muss mindestens gleich hoch sein wie die gesam-
ten Beiträge aller versicherten Personen. 
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Art. 50 Einkauf von Beitragsjahren 

 
1. Die versicherte Person, welche für das Alter versichert ist, kann sich jederzeit im Rahmen der gesetzlichen 

Bestimmungen mittels persönlicher Einkäufe in die reglementarischen Leistungen einkaufen. 
 

2. Der Betrag dieser persönlichen Einkäufe entspricht der Differenz zwischen dem möglichen Sparkapital 
gemäss Vorsorgeplan und dem vorhandenen Sparkapital. 

 
Das maximal mögliche Sparkapital entspricht dem Sparkapital, das gemäss Vorsorgeplan bei lückenloser 
Beitragsdauer und dem aktuellen versicherten Lohn bis zum Zeitpunkt des Einkaufs erreichbar wäre. Die 
Berechnung erfolgt unter Berücksichtigung eines Zinssatzes von maximal 2%. 

 
3. Wurden Vorbezüge für die Wohneigentumsförderung getätigt, so dürfen freiwillige Einkäufe erst vorge-

nommen werden, wenn die Vorbezüge zurückbezahlt sind (Ausnahme bildet der Wiedereinkauf im Rah-
men der Ehescheidung nach Art. 59 Ziff. 3). 

 
4. In den Fällen, in denen eine Rückzahlung des Vorbezugs nach Art. 30d Abs. 3 lit. a BVG (3 Jahre vor    

Entstehung des Anspruchs auf Altersleistung) nicht mehr zulässig ist, dürfen freiwillige Einkäufe getätigt 
werden, soweit sie zusammen mit den Vorbezügen das mögliche Sparkapital gemäss Vorsorgeplan nicht 
überschreiten. 

 
5. Bei Personen, die aus dem Ausland zuziehen und die noch nie einer Vorsorgeeinrichtung in der Schweiz 

angehört haben, darf in den ersten fünf Jahren nach Eintritt in die Stiftung die jährliche Zahlung in Form  
eines Einkaufs 20 Prozent des reglementarischen versicherten Lohnes nicht überschreiten.  

 
Nach Ablauf der fünf Jahre kann sich die versicherte Person in die vollen reglementarischen Leistungen 
einkaufen. 

 
6. Im Übrigen gelten die Bestimmungen von Art. 1 Abs. 2 und 3 BVG und die Einkaufsbeschränkungen ge-

mäss Art. 79b und 79c BVG. Für die Einhaltung der gesetzlichen Einkaufsbestimmungen hat die versicher-
te Person der Stiftung vor dem Einkauf eine entsprechende schriftliche Erklärung und allenfalls notwendige 
Unterlagen abzugeben. 

 
7. Die persönlichen Einlagen können grundsätzlich vom steuerbaren Einkommen bei Bund, Kanton und Ge-

meinde abgezogen werden. Die Stiftung garantiert jedoch keine Abzugsmöglichkeit der an sie überwiese-
nen Einlagen. 

 
8. Wurden persönliche Einkäufe getätigt, so dürfen die daraus resultierenden Leistungen innerhalb der 

nächsten 3 Jahre nicht in Kapitalform aus der Vorsorge zurückgezogen werden. 
 

9. Die versicherte Person kann über den Einkauf in die vollen reglementarischen Leistungen bei ordentlicher 
Pensionierung hinaus zusätzlich jederzeit Einkäufe tätigen, um Kürzungen der Altersleistungen bei einer 
vorzeitigen Pensionierung ganz oder teilweise auszugleichen. 
Bei einem Verzicht auf den vorzeitigen Altersrücktritt darf das reglementarische Leistungsziel höchstens 
um 5% überschritten werden. Bei Überschreitung wird das Sparkapital nicht mehr verzinst und es sind   
keine Sparbeiträge mehr zu leisten. Ist das reglementarische Leistungsziel bei Fälligkeit immer noch über-
schritten, fällt der übersteigende Teil an das Vorsorgewerk. 

 
10. Arbeitet die versicherte Person über das ordentliche Pensionsalter weiter und schiebt den Bezug der Al-

tersleistungen bis zur Aufgabe der Erwerbstätigkeit, längstens bis zum vollendeten 70. Altersjahr auf (Art. 
21 Ziff. 6), so kann sie sich auch nach dem ordentlichen reglementarischen Pensionsalter in die reglemen-
tarischen Leistungen einkaufen, sofern im Zeitpunkt des ordentlichen reglementarischen Rücktrittsalters 
noch Deckungslücken bestehen. 

 
Allfällige Deckungslücken entsprechen der Differenz zwischen dem möglichen Sparkapital gemäss Vorsor-
geplan im Zeitpunkt des ordentlichen reglementarischen Rücktrittsalters und dem effektiv vorhanden Spar-
kapital im Zeitpunkt des geplanten Einkaufs (inkl. allfällige nach dem ordentlichen reglementarischen Rück-
trittsalter geleisteten ordentlichen Beiträge). 

 
 
 
X. ORGANISATION DER STIFTUNG 
 
 

Art. 51 Personalvorsorge-Kommission 
 

1. Der Personalvorsorge-Kommission obliegt die Leitung des Vorsorgewerkes nach Massgabe des 
Organisationsreglements der Stiftung. Sie setzt sich aus mindestens zwei Mitgliedern zusammen. 

 
2. Arbeitgeber und Arbeitnehmer haben das Recht, die gleiche Anzahl Vertreter in die Personalvorsorge-

Kommission zu entsenden. 
 
3. Die Arbeitnehmer wählen ihre Vertreter aus dem Kreis der versicherten Personen. 
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Art. 52 Stiftungsrat 

 
1. Der Stiftungsrat trifft die zur Erreichung des Stiftungszweckes notwendigen Massnahmen und sorgt dafür, 

dass die gesetzlichen, statutarischen und reglementarischen Bestimmungen auch durch die Personalvor-
sorge-Kommission eingehalten werden. Sofern die Anlage der Vorsorgegelder nicht durch das jeweilige 
Vorsorgewerk (Wertschriftenlösung) bestimmt wird, legt der Stiftungsrat das Stiftungsvermögen nach den 
Grundsätzen der Sicherheit, marktgerechter Erträge und angemessener Risikoverteilung gemäss Anlage- 
und Verwaltungsvertrag an. 

 
2. Die Einzelheiten betreffend Zusammensetzung und Wahl sowie Organisation des Stiftungsrates richten 

sich nach der Stiftungsurkunde, dem Wahlreglement und dem Organisationsreglement der Stiftung. 
 
 

Art. 53 Schweigepflicht 
 

1. Die Mitglieder der Personalvorsorge-Kommission und alle anderen Personen, die an der Durchführung, 
der Kontrolle oder der Beaufsichtigung der Stiftung beteiligt sind, unterliegen hinsichtlich der persönlichen 
und finanziellen Verhältnisse der versicherten Personen und des Arbeitgebers der Schweigepflicht. Aus-
nahmen sind in den Verordnungen und Weisungen des Bundesrates geregelt. 

 
2. Persönliche Daten der versicherten Person, die für die Durchführung ihrer beruflichen Vorsorge erforder-

lich sind, können an Mit- und Rückversicherer weitergegeben werden. 
 
3. Die Stiftung trifft die notwendigen Massnahmen, um den Datenschutz zu gewährleisten. 

 
 
 
XI. WEITERE BESTIMMUNGEN 
 
 

Art. 54 Verwendung von Überschüssen und Erträgen 
 

1. Überschüsse gemäss Art. 48d BVV2: Diese entstehen, wenn sich der Schadenverlauf besser als erwartet 
entwickelt. Die Rückversicherung stattet den Überschuss den bei ihr rückversicherten Vorsorgewerken zu-
rück. Der Stiftungsrat beschliesst bis auf Widerrruf, dass der Überschuss als Einmaleinlage ins persönli-
che Sparkapital jedes Versicherten einzubauen ist. Von dieser Regelung kann nur abgewichen werden, 
wenn die Personalvorsorge-Kommission einen anders lautenden Beschluss fasst und diesen der Stiftung 
mitteilt. 

 
2. Allfällig durch die Stiftung erzielten Erträge werden nach Beschluss des Stiftungsrates den einzelnen Vor-

sorgewerken zugewiesen. Die Personalvorsorge-Kommission entscheidet nach Massgabe der finanziellen 
Lage im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen über deren Verwendung zu Gunsten der versicherten 
Personen. 

 
3. Bei durch das Vorsorgewerk allfällig erzielten Überschüssen und Erträgen entscheidet die Personalvor-

sorge-Kommission über die Verwendung nach Massgabe der finanziellen Lage im Rahmen der gesetzli-
chen Bestimmungen zu Gunsten der versicherten Personen. 

 
 

Art. 55 Massnahmen bei Unterdeckung 
 

1. Eine Unterdeckung liegt vor, wenn am Bilanzstichtag das Vorsorgekapital nicht durch das dafür verfügba-
re Vorsorgevermögen gedeckt ist. Die Berechnungsformel ist im Anhang zu Art. 44 Abs. 1 BVV 2 geregelt. 

 
2. Die Personalvorsorge-Kommission stellt sicher, dass die reglementarischen Leistungen jederzeit erfüllt 

werden können. Bei Vorliegen einer Unterdeckung regelt die Personalvorsorge-Kommission – basierend 
auf den gesetzlichen Bestimmungen – die zur Behebung der Deckungslücke geeigneten Sanierungs-
massnahmen. 

 
3. Zur Sicherstellung der Vorsorgeverpflichtungen kann der Arbeitgeber Einlagen auf ein gesondertes Konto 

"Arbeitgeberbeitragsreserve mit Verwendungsverzicht" (AGBR mit Verwendungsverzicht) vornehmen so-
wie Mittel der ordentlichen Arbeitgeberbeitragsreserven auf dieses Konto übertragen. Die Einlagen dürfen 
den Betrag der Unterdeckung nicht übersteigen und werden nicht verzinst. Die Auflösung der AGBR mit 
Verwendungsverzicht richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen. 

 
4. Darüber hinaus können im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen Sanierungsbeiträge vom Arbeitgeber 

und den versicherten Personen erhoben werden sowie die Verzinsung der reglementarischen Sparkapita-
lien gesenkt werden. 

 
5. Während der Dauer der Unterdeckung kann das Vorsorgewerk die Auszahlung des Vorbezugs im Rah-

men der Wohneigentumsförderung zeitlich und betragsmässig einschränken oder ganz verweigern, wenn 
der Vorbezug der Rückzahlung von Hypothekardarlehen dient. 
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Art. 56 Wohneigentumsförderung 

 
1. Die versicherte Person kann bis drei Jahre vor Entstehen des Anspruchs auf Altersleistungen die Auszah-

lung eines Betrages für Wohneigentum zum eigenen Bedarf geltend machen. 
 
2. Sie kann bis zum gleichen Termin ihren Anspruch auf Vorsorge- oder Freizügigkeitsleistungen für Wohn-

eigentum zum eigenen Bedarf verpfänden. 
 
3. Vorbezug und Verpfändung richten sich nach den gesetzlichen Bestimmungen sowie einem besonderen 

Regulativ der Stiftung. 
 
4. Beim Vorbezug wird das Sparkapital vermindert. In erster Linie werden dabei allfällige Einkäufe für den 

Ausgleich einer vorzeitigen Pensionierung verwendet. Die vom Sparkapital abhängigen Leistungen wer-
den entsprechend reduziert. Bei einer Verpfändung ergeben sich keine Leistungskürzungen. Eine Pfand-
verwertung hat hingegen die gleiche Wirkung wie ein Vorbezug. 

 
 

Art. 57 Abtretung und Verpfändung 
 

Der Anspruch auf Leistungen des Vorsorgewerkes kann vor Fälligkeit weder abgetreten noch verpfändet 
werden. Vorbehalten bleiben die Bestimmungen von Art. 56 dieses Reglements.  

 
 

Art. 58 Verrechnung 
 

1. Der Anspruch auf Leistungen des Vorsorgewerkes kann mit Forderungen, die der Arbeitgeber dem Vor-
sorgewerk abgetreten hat, verrechnet werden, sofern sie sich auf Beiträge beziehen, die der versicherten 
Person nicht vom Lohn abgezogen worden sind. 

 
2. Ansonsten kann der Leistungsanspruch vor Fälligkeit weder verpfändet noch abgetreten werden. Vorbe-

halten bleibt Art. 56. 
 
 

Art. 59 Ehescheidung 
 

1. Bei Ehescheidung nach schweizerischem Recht befindet das zuständige Gericht über die Ansprüche der 
Ehegatten auf einen Teil der während der Ehedauer erworbenen Freizügigkeitsleistung. 

 
2. Höhe und Verwendung eines zu übertragenden Freizügigkeitsanspruches richten sich nach dem rechts-

kräftigen Gerichtsurteil. Das Sparkapital wird dadurch vermindert. In erster Linie werden dabei allfällige 
Einkäufe für den Ausgleich einer vorzeitigen Pensionierung verwendet. Die vom Sparkapital abhängigen 
Leistungen werden entsprechend reduziert.  

 
3. Die versicherte Person hat die Möglichkeit, sich im Umfang der übertragenen Freizügigkeitsleistung wie-

der einzukaufen. Ihre Vorsorgeleistungen werden dadurch entsprechend erhöht. 
 
4. Eingebrachte Freizügigkeitsleistungen infolge Ehescheidung werden zur Erhöhung des überobligatori-

schen Sparkapitals verwendet. 
 
 

Art. 60 Rentenberechtigte Kinder 
 

1. Als rentenberechtigte Kinder der versicherten Person gelten 
 

– die leiblichen und adoptierten Kinder 

– die gemäss AHV/IV rentenberechtigten Pflegekinder 

– die ganz oder überwiegend unterhaltenen Stiefkinder. 

 
2. Das Schlussalter für die Rentenberechtigung des Kindes ist im Vorsorgeplan festgelegt. 
 
3. Die Rentenberechtigung besteht über das Schlussalter des Kindes hinaus solange das Kind in Ausbildung 

steht oder zumindest 70% invalid ist, längstens jedoch bis Vollendung des 25. Altersjahres. 
 

4. Die Rentenberechtigung fällt weg, wenn das Kind stirbt. 
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Art. 61 Übertragung der Ansprüche bei teilweiser oder vollständiger Vertragsauflösung 

 
Bei teilweiser oder vollständiger Auflösung des Anschlussvertrages werden die Ansprüche der ausschei-
denden versicherten Personen und der ausscheidenden Rentner an ihre neue Vorsorgeeinrichtung über-
tragen. 
 
Erfolgt die Überweisung nach dem Auflösungsdatum, wird der dem BVG-Altersguthaben entsprechende 
Teil der Ansprüche mit dem vom Bundesrat festgelegten Mindestzinssatz, die übrigen Mittel mit den von 
der Personalvorsorge-Kommission (für die jeweiligen Mittel) festgelegten Zinssätzen verzinst. 

 
 

Art. 62 Teilliquidation 
 

Im Falle einer Teil- oder Gesamtliquidation des Vorsorgewerkes gelten die Bestimmungen des separaten 
Reglements Teil- und Gesamtliquidation von Vorsorgewerken. 

 
 

Art. 63 Haftung 
 

Die reglementarischen Vorsorgeleistungen der Stiftung werden aufgrund der dem Vorsorgewerk gutge-
schriebenen Vermögensteile, des Vorsorgeplans sowie der durch die Versicherungsgesellschaft aufgrund 
des Versicherungsvertrages gedeckten Vorsorgeleistungen erbracht. 
 
Folgen, die sich aus der Verletzung von vertraglichen, reglementarischen oder gesetzlichen Verpflichtun-
gen des Arbeitgebers ergeben, gehen zu dessen Lasten. 

 
 

Art. 64 Gerichtsstand 
 

Gerichtsstand ist der schweizerische Sitz oder Wohnsitz des Beklagten oder der Ort des Betriebes, bei 
dem die versicherte Person angestellt wurde. 

 
 

Art. 65 Lücken im Vorsorgereglement 
 

Durch dieses Vorsorgereglement nicht ausdrücklich geregelte Fälle werden von der Stiftung durch sinn-
gemässe Anwendung und unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften erledigt.  

 
 

Art. 66 Anpassungen des Vorsorgereglements 
 

Der Stiftungsrat kann das Vorsorgereglement jederzeit unter Wahrung der erworbenen Ansprüche der ver-
sicherten Personen an die veränderten Verhältnisse, insbesondere an Änderungen der gesetzlichen und 
aufsichtsrechtlichen Bestimmungen, anpassen. 

 
 

Art. 67 Vorsorgeplan 
 

Die Personalvorsorge-Kommission nimmt den Erlass und die Änderungen des Vorsorgeplans vor. Diese 
treten grundsätzlich auf Beginn eines neuen Kalenderjahres in Kraft. 

 
 

Art. 68 Information 
 

Auf der Homepage der NAB-2 Sammelstiftung (www.nab-2futura.ch) sind die Informationen bezüglich Or-
ganisation der Stiftung und Zusammensetzung des Stiftungsrates jederzeit abrufbar. Die die versicherten 
Personen betreffenden Daten sowie die Leistungsansprüche, den koordinierten Lohn, den Beitragsatz und 
das Altersguthaben sind auf dem persönlichen Ausweis ersichtlich. Der Arbeitgeber ist dafür verantwort-
lich, dass die persönlichen Ausweise den versicherten Personen weitergeleitet werden. 

 
 

Art. 69 Inkrafttreten 
 

1. Dieses Vorsorgereglement tritt am 1. Januar 2011 in Kraft und ersetzt dasjenige vom 1. Januar 2008. 
 
2. Leistungen für Vorsorgefälle, die vor dem Inkrafttreten des neuen Reglements eingetreten sind, werden 

nach dem bei Eintritt des Vorsorgefalles gültigen Reglement abgewickelt. 
 
 
 
 
Brugg, im August 2011 
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